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1 Einleitung 

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft müssen gemäß Art 21 der Transparenzrichtlinie 

(„TRL“) bis 20. Jänner 2007 einen „Officially Appointed Mechanism“ („OAM“) einrichten, dessen 

Aufgaben insbesondere die Entgegennahme, Speicherung und Zurverfügungstellung 

„vorgeschriebener Informationen“ sind. 

Vorgeschriebene Informationen müssen von Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel an einem 

geregelten Markt im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente zugelassen sind, 

veröffentlicht werden und betreffen vor allem die börserechtliche „Regelpublizität“ und 

„anlassbezogene Informationen“. Im Wesentlichen sind daher Jahresfinanz- und Zwischenberichte 

sowie Ad-hoc-Mitteilungen, bedeutende Beteiligungen und sonstige Informationen im Sinne der Art 3 

und 16ff TRL umfasst. 

2 Oesterreichische Kontrollbank als „amtlich bestelltes System“ 

§86 (4) Die OeKB fungiert als amtlich bestelltes System für die zentrale Speicherung 

vorgeschriebener Informationen. Sie hat Mindestqualitätsnormen in Bezug auf Datensicherheit 

einzuhalten, Gewissheit über die Herkunft der Informationen, Zeitaufzeichnung und leichten Zugang 

der Endnutzer zu gewährleisten und sich auf das Hinterlegungsverfahren gemäß Abs. 1 abzustimmen. 

Sie ist berechtigt, für ihre Tätigkeit eine angemessene Vergütung zu verrechnen. 

3 Vorgeschriebene Informationen 

§ 81a (1) Z 9  „vorgeschriebene Informationen“ sind alle Angaben, die ein Emittent oder jede andere 

Person, die ohne Zustimmung des Emittenten die Zulassung von dessen Wertpapieren zum Handel an 

einem geregelten Markt beantragt hat, gemäß § 82 Abs. 8 veröffentlichen muss sowie die Angabe des 

gemäß Z 7 lit. b gewählten Herkunftsmitgliedstaates. 

§ 82 (8) Die Veröffentlichung nach Abs. 4, § 48d, § 75a Abs. 1, § 87 Abs. 1 und 6 sowie § 93 Abs. 1 

bis 6 sowie die Angabe des gemäß § 81a Z 7 lit. b gewählten Herkunftsmitgliedstaates ist über ein 

elektronisch betriebenes Informationsverbreitungssystem, das zumindest innerhalb der Europäischen 

Gemeinschaft verbreitet ist, vorzunehmen. Welche Informationsverbreitungssysteme diese 

Anforderungen erfüllen, wird durch Verordnung der FMA festgestellt. 

Folgende vorgeschriebene Informationen (Meldetypen) sind zu übermitteln: 
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3.1  Finanzinformationen 

3.1.1 Jahresfinanzbericht 

§ 82 (4) Ein Emittent hat seinen Jahresfinanzbericht spätestens vier Monate nach Ablauf jedes 

Geschäftsjahres zu veröffentlichen und sicherzustellen, dass er mindestens fünf Jahre lang öffentlich 

zugänglich bleibt. Der Jahresfinanzbericht umfasst 

 den geprüften Jahresabschluss; 

 den Lagebericht; 

 Erklärungen, in denen die gesetzlichen Vertreter des Emittenten unter Angabe ihres Namens und 

ihrer Stellung bestätigen, 

a) dass der im Einklang mit den maßgebenden Rechnungslegungsstandards aufgestellte 

Jahresabschluss ihres Wissens ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Emittenten oder der Gesamtheit der in die Konsolidierung einbezogenen 

Unternehmen vermittelt; 

b) dass der Lagebericht den Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis oder die Lage der 

Gesamtheit der in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen so darstellt, dass ein 

möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entsteht, und dass er die 

wesentlichen Risiken und Ungewissheiten, denen sie ausgesetzt sind, beschreibt. 

Ist der Emittent verpflichtet, einen Konzernabschluss aufzustellen, so hat der geprüfte 

Jahresabschluss den Konzernabschluss und den Jahresabschluss des Emittenten als 

Mutterunternehmen zu umfassen. Der Bestätigungsvermerk ist in vollem Umfang zusammen mit dem 

Jahresfinanzbericht zu veröffentlichen. 

3.1.2 Halbjahresfinanzbericht 

§ 87 (1) Ein Emittent von Aktien oder Schuldtiteln hat einen Halbjahresfinanzbericht über die ersten 

sechs Monate des Geschäftsjahres unverzüglich, spätestens jedoch zwei Monate nach Ablauf des 

Berichtszeitraums zu veröffentlichen und sicherzustellen, dass dieser Bericht mindestens fünf Jahre 

lang öffentlich zugänglich bleibt. Der Halbjahresfinanzbericht umfasst: 

 einen verkürzten Abschluss; 

 einen Zwischenlagebericht; 

 Erklärungen, in denen die gesetzlichen Vertreter des Emittenten unter Angabe ihres Namens und 

ihrer Stellung versichern, 

a) dass der in Einklang mit den maßgebenden Rechnungslegungsstandards aufgestellte 

verkürzte Abschluss nach bestem Wissen ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage des Emittenten oder der Gesamtheit der in die Konsolidierung 

einbezogenen Unternehmen vermittelt; 
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b) dass der Zwischenlagebericht ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage bezüglich der nach Abs. 2 geforderten Informationen vermittelt. 

3.1.3 Zwischenmitteilung des Vorstandes / Quartalsbericht 

§ 87 (6) Für den Fall, dass ein Emittent von Aktien keine Quartalsberichte nach Maßgabe der gemäß 

der VO 1606/2002/EG übernommenen IFRS erstellt, hat er Zwischenmitteilungen des Vorstandes 

über das erste und das dritte Quartal des Geschäftsjahres unverzüglich zu veröffentlichen, spätestens 

jedoch sechs Wochen nach Ablauf des Berichtszeitraums. Die Zwischenmitteilung umfasst jedenfalls: 

 eine Erläuterung der wesentlichen Ereignisse und Transaktionen, die in dem betreffenden 

Zeitraum stattgefunden haben, und ihre Auswirkungen auf die Finanzlage des Emittenten und der 

von ihm kontrollierten Unternehmen; insbesondere ist hier, soweit das für das Unternehmen 

wesentlich, auf Auftragslage, Entwicklung der Kosten und Preise, Zahl der Arbeitnehmer sowie 

Investitionen einzugehen. 

 eine allgemeine Beschreibung der Finanzlage und des Geschäftsergebnisses des Emittenten und 

der von ihm kontrollierten Unternehmen im betreffenden Zeitraum sowie die Aussichten der 

Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr. 

3.2 Anlassbezogene vorgeschriebene Informationen 

3.2.1 Ad-Hoc Meldung 

§ 48d (1) Die Emittenten von Finanzinstrumenten haben Insider-Informationen, die sie unmittelbar 

betreffen, unverzüglich der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Das Eintreten einer Reihe von 

Umständen oder eines Ereignisses – obgleich noch nicht formell festgestellt – ist von den Emittenten 

unverzüglich bekannt zu geben. Alle erheblichen Veränderungen im Hinblick auf eine bereits 

offengelegte Insider-Information sind unverzüglich nach dem Eintreten dieser Veränderungen 

bekanntzugeben. Dies hat auf demselben Wege zu erfolgen wie die Bekanntgabe der ursprünglichen 

Information. Die Veröffentlichung einer Insider-Information an das Publikum hat so zeitgleich wie 

möglich für alle Anlegerkategorien in den Mitgliedstaaten, in denen diese Emittenten die Zulassung 

ihrer Finanzinstrumente zum Handel auf einem geregelten Markt beantragt oder bereits erhalten 

haben, zu erfolgen. Die Emittenten haben alle Insider- Informationen, die sie der Öffentlichkeit 

bekannt geben müssen, während eines angemessenen Zeitraums auf ihrer Internet-Seite anzuzeigen. 

3.2.2 Beteiligungsschwellen 

3.2.2.1 Änderungen wesentlicher Stimmrechtsschwellen 

§ 91 (1) Erwerben oder veräußern Personen unmittelbar oder mittelbar zum Handel an einem 

geregelten Markt zugelassene Aktien eines Emittenten, so haben sie unverzüglich, spätestens jedoch 

nach vier Handelstagen, die FMA und das Börseunternehmen sowie den Emittenten über den Anteil 

an Stimmrechten zu unterrichten, den sie nach diesem Erwerb oder dieser Veräußerung halten, wenn 

als Folge dieses Erwerbs oder dieser Veräußerung der Anteil an den Stimmrechten 5 vH, 10 vH, 
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15 vH, 20 vH, 25 vH, 30 vH, 35 vH, 40 vH, 45 vH, 50 vH, 75 vH und 90 vH erreicht, übersteigt oder 

unterschreitet. Dies gilt auch für die Anteilsschwelle, die ein solcher Emittent in Ansehung des § 27 

Abs. 1 Z 1 Übernahmegesetz – ÜbG, BGBl. I Nr. 127/1998, in seiner Satzung vorgesehen hat. Die 

vorstehenden Verpflichtungen gelten nur bezüglich Emittenten, für die Österreich 

Herkunftsmitgliedstaat ist und gegenüber dem Börseunternehmen nur dann, wenn die Wertpapiere 

des Emittenten an einem geregelten Markt des Börseunternehmens zugelassen sind. Die Frist von vier 

Handelstagen wird berechnet ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die Person 

 von dem Erwerb oder der Veräußerung oder der Möglichkeit der Ausübung der Stimmrechte 

Kenntnis erhält oder an dem sie unter den gegebenen Umständen davon hätte Kenntnis erhalten 

müssen, ungeachtet des Tages, an dem der Erwerb, die Veräußerung oder die Möglichkeit der 

Ausübung der Stimmrechte wirksam wird, oder 

 über das in Abs. 1a genannte Ereignis informiert wird. 

 

§ 91a Die Mitteilungspflicht gemäß § 91 gilt auch für Personen, die direkt oder indirekt 

Finanzinstrumente halten, die ihrem Inhaber das Recht verleihen, von sich aus im Rahmen einer 

förmlichen Vereinbarung mit Stimmrechten verbundene und bereits ausgegebene Aktien eines 

Emittenten zu erwerben. 

§ 92 Die Mitteilungspflicht nach § 91 Abs. 1 und 1a gilt auch für jene Person, die zur Ausübung von 

Stimmrechten in einem oder mehreren der folgenden Fälle berechtigt ist: 

 Stimmrechte aus Aktien eines Dritten, mit dem diese Person eine schriftliche Vereinbarung 

getroffen hat, die beide verpflichtet, langfristig eine gemeinsame Politik bezüglich der 

Geschäftsführung des betreffenden Emittenten zu verfolgen, indem sie die Stimmrechte 

einvernehmlich ausüben; 

 Stimmrechte aus Aktien, die diese Person einem Dritten als Sicherheit übertragen hat, wenn sie 

die Stimmrechte ohne ausdrückliche Weisung des Sicherungsnehmers ausüben oder die 

Ausübung der Stimmrechte durch den Sicherungsnehmer beeinflussen kann; 

Stimmrechte aus Aktien, an denen dieser Person ein Fruchtgenussrecht eingeräumt wird, wenn sie 

die Stimmrechte ohne ausdrückliche Weisung des Sicherungsnehmers ausüben oder die Ausübung 

der Stimmrechte durch den Sicherungsnehmer beeinflussen kann; 

Stimmrechte aus Aktien, die einem Unternehmen gehören oder nach den Z 1 bis 3 zugerechnet 

werden, an dem diese Person eine unmittelbare oder mittelbare kontrollierende Beteiligung (§ 22 

Abs. 2 und 3 ÜbG) hält; 

Stimmrechte, die diese Person ausüben kann, ohne Eigentümer zu sein; 

Stimmrechte, die diese Person als Bevollmächtigte nach eigenem Ermessen ausüben darf, wenn keine 

besonderen Weisungen der Aktionäre vorliegen.“ 

 

§ 92a (1) Die Anzeige gemäß den §§ 91 und 92 muss folgende Angaben enthalten: 
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 die Anzahl der Stimmrechte nach dem Erwerb oder der Veräußerung; 

 gegebenenfalls die Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte tatsächlich 

ausgeübt werden können; 

 das Datum, zu dem die Schwelle erreicht oder überschritten wurde; 

 den Namen des Aktionärs, selbst wenn dieser nicht berechtigt ist, Stimmrechte unter den 

Voraussetzungen des § 92 auszuüben, sowie denjenigen der Person, die berechtigt ist, 

Stimmrechte im Namen dieses Aktionärs auszuüben. 

§ 93 (2) Sobald der Emittent die Mitteilung gemäß § 92a Abs. 1 erhält, spätestens jedoch drei 

Handelstage nach deren Erhalt hat er alle darin enthaltenen Informationen zu veröffentlichen. 

3.2.2.2 Änderungen der Stimmrechtsgesamtzahl 

§ 93 (1) Für die Zwecke der Berechnung der Schwellen gemäß § 91 hat der Emittent die Gesamtzahl 

der Stimmrechte und das Kapital am Ende jeden Kalendermonats, an dem es zu einer Zu- oder 

Abnahme von Stimmrechten oder Kapital gekommen ist, zu veröffentlichen. 

3.2.2.3 Änderungen wesentlicher Anteilsschwellen eigener Aktien des Emittenten 

§ 93 (3) Erwirbt oder veräußert ein Emittent von Aktien eigene Aktien entweder selbst oder über eine 

in eigenem Namen aber für Rechnung des Emittenten handelnde Person, hat er den Anteil an eigenen 

Aktien unverzüglich, spätestens jedoch vier Handelstage nach dem Erwerb oder der Veräußerung zu 

veröffentlichen, wenn dieser Anteil die Schwelle von 5 vH oder 10 vH der Stimmrechte erreicht, über- 

oder unterschreitet. Der Anteil errechnet sich ausgehend von der Gesamtzahl der Aktien, die mit 

Stimmrechten versehen sind. 

3.2.3 Rechtsänderungen zu Aktiengattungen 

§ 93 (4) Ein Emittent von Aktien hat unverzüglich jede Änderung bei den an die verschiedenen 

Aktiengattungen geknüpften Rechte zu veröffentlichen, einschließlich der Rechte, die an derivative, 

vom Emittenten selbst begebene Wertpapiere geknüpft sind, die Zugang zu den Aktien des 

betreffenden Emittenten verschaffen. 

3.2.4 Rechtsänderungen zu anderen Wertpapieren als Aktien 

§ 93 (5) Ein Emittent von anderen Wertpapieren als Aktien hat unverzüglich jede Änderung bei den 

Rechten der Inhaber dieser Wertpapiere, die keine Aktien sind, zu veröffentlichen, wozu auch 

Änderungen der Ausstattung oder der Konditionen dieser Wertpapiere gehören, die die betreffenden 

Rechte indirekt, insbesondere aufgrund einer Änderung der Anleihekonditionen oder der Zinssätze, 

berühren könnten. 



 

 9 

3.2.5 Anleiheneuemissionen 

§ 93 (6) Ein Emittent hat unverzüglich Anleiheneuemissionen und insbesondere alle damit 

zusammenhängenden Garantien und Sicherheiten zu veröffentlichen. Unbeschadet der 

RL 2003/6/EG findet dieser Absatz keine Anwendung auf internationale öffentlich-rechtliche 

Einrichtungen, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört. 

3.3 Sonstige vorgeschriebene Informationen 

3.3.1 Wahlrechtsausübung zum Herkunftsmitgliedstaat 

§ 81a (1) Z 7 lit b Herkunftsmitgliedstaat ist für jeden…Emittenten [Anm.: von Schuldtiteln mit einer 

Stückelung von 1000 oder mehr Euro] der Mitgliedstaat, den der Emittent unter seinem Sitzstaat und 

den Mitgliedstaaten, die seine Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt in ihrem 

Hoheitsgebiet zugelassen haben, auswählt. Ein Emittent darf nicht mehr als einen Mitgliedstaat als 

Herkunftsmitgliedstaat auswählen. Die Wahl ist mindestens drei Jahre gültig, außer wenn die 

Wertpapiere des Emittenten an keinem geregelten Markt in der Europäischen Union mehr zum Handel 

zugelassen sind. 

3.3.2 Das jährliche Dokument gem. § 75 a 

(Zusammenfassung aller Veröffentlichungen des letzten Jahres) 

§ 75 (1) Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, 

müssen mindestens einmal jährlich ein Dokument veröffentlichen, das alle Informationen enthält oder 

auf sie verweist, die sie in den vorausgegangenen zwölf Monaten in einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten  und in Drittstaaten auf Grund ihrer Verpflichtungen nach dem Gemeinschaftsrecht 

und den einzelstaatlichen Vorschriften über die Beaufsichtigung von Wertpapieren, 

Wertpapieremittenten und Wertpapiermärkten veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung 

gestellt haben. Die Emittenten verweisen zumindest auf die Informationen, die gemäß den 

Gesellschaftsrechtrichtlinien, Richtlinien 2003/71/EG sowie 2004/109/EG und der Verordnung (EG) 

Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die 

Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards gefordert werden. 
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